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1 Einleitung  
 
Die Märkische Geflügelhof-Spezialitäten GmbH betreibt in 15713 Königs Wusterhausen OT Nieder-
lehme einen Geflügelschlachthof einschließlich einer Kälteanlage als genehmigungsbedürftige Neben-
anlage.   

In der Anlage fallen Abwässer verschiedener Herkunft und Charakteristik an: 

 Abwasser nach Anhang 10 der Abwasserverordnung (AbwV) aus der Schlachtung von Tieren 
 Abwasser nach Anhang 31 der AbwV aus dem Betrieb der Verdunstungskondensatoren der Kälte-

anlage 
 Sozialabwasser aus dem Sozialbereich 
 Niederschlagswasser 

Das Abwasser nach Anhang 10 der AbwV wird nach der Vorreinigung in einer Flotationsanlage, das 
Sozialabwasser ohne Vorbehandlung der kommunalen Abwasserentsorgung angedient. 

Das unverschmutzte Niederschlagswasser der Dach- und Fahrflächen wird über verschiedene Versi-
ckerungssysteme auf Grundlage der wasserrechtlichen Erlaubnis Aktenzeichen: 67/3-30-40-005/1024 
vom 26.04.2013 versickert. Aufgrund struktureller und baulicher Veränderungen innerhalb des Betriebs-
geländes ist diese wasserrechtliche Erlaubnis anzupassen. 

Zusätzlich soll das gering verschmutzte Abflutungswasser aus dem Betrieb der Verdunstungskonden-
satoren der Kälteanlage in einem bestehenden Versickerungsbecken versickert werden.  

Deshalb wird ein Antrag auf Änderung der wasserrechtlichen Erlaubnis Az: 67/3-30-40-005/1024 vom 
26.04.2013 gestellt. 

 
2 Antragsgegenstand 
2.1 Unverschmutztes Niederschlagswasser 
Beantragt wird die Änderung des Umfangs der Gewässerbenutzung gemäß als Anhang 1 beigefügten 
Erläuterungsbericht zur Änderung der wasserrechtlichen Erlaubnis zur Niederschlagswasserbeseiti-
gung. Aus dem Erläuterungsbericht ist ersichtlich, dass die Versickerungsanlagen für die teils geänder-
ten Einleitmengen (unter Berücksichtigung der unter Kapitel 2.2 genannten Einleitmenge) weiterhin aus-
reichend bemessen und die Art der Vorbehandlung (natürlich, Versickerung durch eine 30 cm starke 
Oberbodenschicht) ausreichend sind 

 

2.2 Einleitung von Abwasser des Anhangs 31 
Zweck der Gewässerbenutzung 
Der Zweck der Gewässerbenutzung wird um die Einleitung von Abwasser nach Anhang 31 der Abwas-
serverordnung (Abflutungswasser der Verdunstungskondensatoren der Kälteanlage) in das Grundwas-
ser durch Versickerung ergänzt. Dieses Wasser wird in das hinter dem Werkstattgebäude liegende Ver-
sickerungsbecken 4 eingeleitet (siehe Anlage 3 des Erläuterungsberichtes). Dort befindet sich auch die 
Probenahmestelle für die Entnahme der der Wasserproben (siehe Planskizze Anhang 2). 

Der Umfang dieser Gewässerbenutzung beträgt: 
Q365 11 750 m³ 
Q30   2 000 m³ 
Q1      100 m³ 
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Qh =         10 m³/h 
Qs =          2,0 l/s bzw. 
Qs =          8,2 l/(s*ha). 

 
Anfallstelle  
Die Anfallstellen befinden sich im Raum „Rückkühlung“ des Werkstattgebäudes im Ablauf der Wasser-
becken 1 und 2 (siehe Anhänge 2 bis 4). 
 
Qualität des erzeugten Abwassers 
Zur Konditionierung des Wassers zum Betrieb der Verdunstungskondensatoren werden eingesetzt:  

 als Breitbandbiozid Ferrocid 4601 (WGK 2)  
 als Härtestabilisator Ferrofos 8441 (WGK 2)  

(Sicherheitsdatenblätter siehe Anhang 5). 

Gemäß Prüfbericht der Wasseranalyse des Abflutungswassers vom 18.12.2023 (siehe Anlage 2 des 
Erläuterungsberichtes) weist das Abflutunhswasser folgende Parameter auf: 

AOX: < 0,010 mg/l 
Zink:     0,018 mg/l  

Das Abwasser der Kälteanlage erfüllt damit die Anforderungen des Anhangs 31 der Abwasserverord-
nung vor Vermischung:  

  Parameter Einheit Überwachungswert 

Zink mg/l 4 

Adsorbierbare organisch gebundene Halo-
gene (AOX)  

mg/l 0,15 

Es wird aufgrund des eingesetzten Wassers sowie der Art und des Umfangs der Wasserbehandlung 
eingeschätzt, dass die übrigen Anforderungen des Anhang 31 ebenfalls eingehalten werden: 

Anforderungen an das Abwasser für die Einleitungstelle: 

  Parameter Einheit Überwachungswert 

CSB mg/l 30*  

Phosphor  mg/l 3**  

*  Nach Durchführung einer Reinigung mit Dispergatoren gilt ein Wert von 40. 
** Werden nur zinkfreie Kühlwasserkonditionierungsmittel eingesetzt, gilt ein Wert von 4. Enthalten die eingesetzten zinkfreien  
    Konditionierungsmittel nur anorganische Phosphorverbindungen, gilt ein Wert von 5. 
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Anforderungen aus der Abflutung nach Durchführung einer Stoßbehandlung mit mikrobiziden Wirkstof-
fen: 

  Parameter Einheit Überwachungswert 

Adsorbierbare organisch gebundene Halo-
gene (AOX)  

mg/l 0,5 

Chlordioxid und andere Oxidantien 
(angegeben als Chlor) 

mg/l 0,3 

Bakterienleuchthemmung (GL)1)  12 

 
Als maximale Einleitwerte werden die Anforderungen des Anhang 31 der Abwasserverordnung bean-
tragt. 
 
Überwachung 
Neben der Eigenüberwachung durch geschultes Fachpersonal erfolgt durch die mittels Wartungsvertrag 
gebundene „pakt GmbH – Potsdamer Anlagenbau und Kältetechnik GmbH“ eine regelmäßige Überwa-
chung der Kälteanlage.  
 
Maßnahmen zur Minderung der Abwassermenge und der Schadstofffrachten 
Abwasser aus der Kälteanlage entsteht durch das Absalzen bzw. der Abflutung, das zur Einhaltung 
bestimmter Parameter des Kühlwasserkreislaufes erforderlich wird. Die Absalz-/Abflutungsraten hän-
gen von der geforderten Kälteleistung und der damit verbundenen Verdunstung ab.  

Eine Biozidbehandlung erfolgt zweimal je Woche. 

Einen möglichst geringer Abwasseranfall ist durch den Einsatz einer dem Stand der Technik entspre-
chenden Kälteanlage mit einem hohen Wirkungsgrad, deren regelmäßige Wartung sowie durch einen 
effizienten Einsatz der Kälte bei den Verbrauchern zu erreichen. 
 
3. Bewertung der Einleitung 
Es wird eingeschätzt, dass der Boden und das Grundwasser mit der beantragten Einleitung von Nie-
derschlags- und Abflutungswasser nicht erheblich beeinträchtigt werden. Mit der Versickerung dieses 
Wassers steht es dem Gebietswasserhaushalt wieder zur Verfügung. 
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f) Versickerungsbecken 4: AredB4 = 2.500 m² 
  

(Bei der Neubemessung des Versickerungsbecken 4 bleibt die Einflussfläche bzw. abflusswirksame 
Fläche Au unverändert. Das Versickerungsbecken 4 wird daraufhin bemessen und nachgewiesen, 
dass hier zudem die Einleitung von Abflutungswasser (Kondenswasser) von den Kühlanlagen 
vorgesehen ist (siehe Abschnitt Bemessung.)    

 
g) Flächenversickerung 1:  AredF1 = 4.882 m² 
 
h) Flächenversickerung 2:  AredF2 = 4.882 m² 
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7. Zusammenfassung und Schlussbemerkung 
 
Mit den Versickerungsanlagen können die anfallenden Niederschlagsabflüsse und das Abflutungswasser 
(Kodenswasser) von den Kühlanlagen vollständig innerhalb des Areals und vor Ort versickert werden. 
 
Die Versickerungsanlagen wurden entsprechend des zu berücksichtigenden Regenereignisses und der 
sehr gut zur Versickerung geeigneten Baugrundverhältnisse bemessen. 
 
Die Versickerungsanlagen wurden qualitativ und quantitativ nachgewiesen. 
 
Die Versickerungsanlagen b), c), d), g), und h) aus der wasserrechtlichen Erlaubnis vom 26.04.2013,       
AZ.: 67/3-30-40-005/1024, bleiben unverändert. 
 
b) Rigolenversickerung:   AredRi = 3.004 m²  - Lerf.  = 29 m 
 bei gewählt: h = 1,2 m ; b = 2,5 m ; 2Stk DN400 ; s = 0,33 - Lvorh.  = 29 m 
 
c) Muldenversickerung:   AredMu = 299 m²   - Verf.  = 4,2 m³ 
 gewählt: AMulde = 10 m² ; t = 0,42 m    - Vvorh.  = 4,2 m³ 
 
d) Versickerungsbecken 2: AredB2 = 2.204 m²  - Verf.  = 30 m³ 
 bei gewählt: lSohle = 8,5 m ; bSohle = 5,8 m ; t = 0,6 m  - Vvorh.  = 35 m³ 
 
g) Flächenversickerung 1:  AredF1 = 4.882 m³  - Aerf.  = 624 m² 
         - Avorh.  = 624 m² 
 
h) Flächenversickerung 2:  AredF2 = 4.882 m³  - Aerf.  = 624 m² 
         - Avorh.  = 624 m² 
 
Das Versickerungsbecken 3 (gemäß wasserrechtlichen Erlaubnis vom 26.04.2013,                     
AZ.: 67/3-30-40-005/1024 Buchstabe e) ist entfallen. Änderungen der Einleitmengen ergaben sich für a) 
Versickerungsbecken 1 sowie f) Versickerungsbecken 4. 
 
 

8. Genehmigung 
 
Gemäß dem Brandenburgischen Wassergesetz (BbgWg) § 54 Absatz 4 ist das Niederschlagswasser auf 
dem Grundstück zu versickern, soweit eine Verunreinigung des Grundwassers nicht zu erwarten ist und 
sonstige Belange dem nicht entgegenstehen.  
 
Die Versickerung von Niederschlagswasser und Abflutungswasser (Kondenswasser von Kühlanlagen) in 
das Grundwasser bedarf einer Wasserrechtlichen Erlaubnis. Diesbezüglich wird hiermit der Antrag auf 
Wasserrechtliche Genehmigung beim Landkreis Dahme-Spreewald, Untere Wasserbehörde, gestellt. 
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13. Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100 
 
 
 
Anlage 4 
 
 
Nachweis mit 3 Seiten und 2 Anlagen,  
Format A4                -     Bauplanungsbüro S.Skalda vom 22.01.2025 
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Fotos 1 und 2: Anfallstellen Wasser nach Anhang 31 AbwV 

Becken 1 Becken 2 

Ablauf Becken 1 

Ablauf Becken 2 

Ablauf zur Rigole 



ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname Ferrofos 8441
Artikelnummer 48054
Identifikatoren (Europäische Union)

Registrierungsnummer (REACH) nicht relevant (Gemisch)

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Relevante identifizierte Verwendungen Industrielle Verwendung

Konditionierungsmittel
Wasserbehandlungschemikalien

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Kurita Europe GmbH
Giulinistrasse 2
DE-67065 Ludwigshafen
Deutschland
 
Telefon: + 49 621 1218-3000
E-Mail: MSDS@kurita.eu
Webseite: www.kurita.eu

1.4 Notrufnummer
Emergency CONTACT (24-Hour-Number):
Europe: GBK GmbH +49 (0)6132-84463
International: GBK/Infotrac ID 108808: (001) 352 323 3500
Unterstützung in der Muttersprache.

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Gefahrenklasse Gefahrenklasse und -kategorie Kategorie Gefahrenhinweis

auf Metalle korrosiv wirkende Stoffe
oder Gemische

Met. Corr. 1 1 H290

schwere Augenschädigung/Augen-
reizung

Eye Dam. 1 1 H318

Voller Wortlaut der Abkürzungen in ABSCHNITT 16.

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Signalwort Gefahr

Piktogramme

GHS05

Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Ferrofos 8441
Artikelnummer: 48054

Nummer der Fassung: Vers. 7.0
Ersetzt Fassung vom: 03.12.2019 (Vers. 6)

Überarbeitet am: 27.04.2020
02.06.2016

Deutschland: de Seite: 1 / 18
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CVH Stempel
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Anhang 5.1



Gefahrenhinweise
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Ergänzende Gefahrenmerkmale
EUH208 Enthält 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Gefährliche Bestandteile zur Kennzeichnung 1-Hydroxyethan-1,1-diphosphonsäure

2.3 Sonstige Gefahren
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Dieses Gemisch enthält keine Stoffe, die als PBT- oder vPvB-Stoff beurteilt werden.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
Gefährliche Bestandteile

Stoffname Identifikator Gew.-% Einstufung gem. 1272/
2008/EG

M-Faktoren

2-Phosphonobutan-
1,2,4-tricarbonsäure

CAS-Nr. 37971-36-1
EG-Nr. 253-733-5
REACH Reg.-Nr. 01-2119436643-39-

xxxx

5 – < 10 Met. Corr. 1 / H290
Eye Irrit. 2 / H319

1-Hydroxyethan-1,1-
diphosphonsäure

CAS-Nr. 2809-21-4
EG-Nr. 220-552-8
REACH Reg.-Nr. 01-2119510391-53-

xxxx

5 – < 10 Met. Corr. 1 / H290
Acute Tox. 4 / H302
Eye Dam. 1 / H318

Phosphonsäure CAS-Nr. 13598-36-2
EG-Nr. 237-066-7
Index-Nr. 015-157-00-0
REACH Reg.-Nr. 01-2119488030-46-

xxxx

0,1 – < 1 Met. Corr. 1 / H290
Acute Tox. 4 / H302
Skin Corr. 1A / H314
Eye Dam. 1 / H318

2-Methyl-2H-isothia-
zol-3-on

CAS-Nr. 2682-20-4
EG-Nr. 220-239-6
Index-Nr. 613-326-00-9

< 0,0015 Acute Tox. 3 / H301
Acute Tox. 3 / H311
Acute Tox. 2 / H330
Skin Corr. 1B / H314
Eye Dam. 1 / H318

Skin Sens. 1A / H317
Aquatic Acute 1 / H400

Aquatic Chronic 1 / H410
EUH071

M-Faktor
(akut) = 10.0

Voller Wortlaut der Abkürzungen in ABSCHNITT 16.
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
Allgemeine Anmerkungen
Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.  Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden
und nichts über den Mund verabreichen.

Nach Inhalation
Für Frischluft sorgen.  Bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen.

Nach Kontakt mit der Haut
Haut mit Wasser abwaschen/duschen.  Bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsfällen ärztli-
chen Rat einholen.

Nach Berührung mit den Augen
Augenlider geöffnet halten und mindestens 10 Minuten lang reichlich mit sauberem, fließendem Was-
ser spülen.  Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.  Sofort
Arzt hinzuziehen.

Nach Aufnahme durch Verschlucken
Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist).  KEIN Erbrechen herbeifüh-
ren.  Bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Bisher sind keine Symptome und Wirkungen bekannt.

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Kein spezifisches Antidot bekannt. Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel
Geeignete Löschmittel
Nicht brennbar. Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. Sprühwasser, Alkoholbeständiger
Schaum, Feuerlöschpulver, Kohlendioxid (CO2)

Ungeeignete Löschmittel
Wasser im Vollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Auf Metalle korrosiv wirkende Stoffe oder Gemische.

Gefährliche Verbrennungsprodukte
Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO2)

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung
Behälter mit Sprühwasser kühlen.  Explosions- und Brandgase nicht einatmen.  Löschwasser nicht in
Kanäle und Gewässer gelangen lassen.  Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln.  Brandbe-
kämpfung mit üblichen Vorsichtsmaßnahmen aus angemessener Entfernung.

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung
Geeignetes Atemschutzgerät benutzen

Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
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ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende
Verfahren
Nicht für Notfälle geschultes Personal
Personen in Sicherheit bringen.

Einsatzkräfte
Bei Einwirkungen von Dämpfen, Stäuben, Aerosolen und Gasen ist ein Atemschutzgerät zu tragen.
Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen
Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflächen- und Grundwasser verhindern.  Verunreinigtes
Waschwasser zurückhalten und entsorgen.  Chemikalien generell nicht in Oberflächengewässer gelan-
gen lassen.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
Hinweise wie verschüttete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden können
Abdecken der Kanalisationen

Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschütten erfolgen kann
Mit saugfähigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen.  Verschüttete Mengen aufnehmen: Absorbie-
rende Stoffe (Sand, Kieselgur, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl, usw.), Material zum
Neutralisieren wie Soda oder verdünnte Natronlauge.

Geeignete Rückhaltetechniken
Einsatz adsorbierender Materialien.

Weitere Angaben betreffend Verschütten und Freisetzung
In geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen.  Den betroffenen Bereich belüften.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung.  Siehe auch Abschnitt 8 und 13 des Sicherheitsdatenblattes.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Empfehlungen
Maßnahmen zur Verhinderung von Bränden sowie von Aerosol- und Staubbildung
Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Handhabung von unverträglichen Stoffen und Gemischen
Fernhalten von
Basen

Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz
Nach Gebrauch die Hände waschen.  In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und
rauchen.  Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und
Schutzausrüstung ablegen.  Bewahren Sie Speisen und Getränke nicht zusammen mit Chemikalien auf.
Benutzen Sie für Chemikalien keine Gefäße, die üblicherweise für die Aufnahme von Lebensmitteln be-
stimmt sind.  Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
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7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
Spezielle Anforderungen an Lagerräume oder -behälter
Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.  Behälter dicht geschlossen halten.

Geeignete Verpackung
Nur im Originalbehälter aufbewahren.  Es dürfen nur zugelassene Verpackungen (z.B. gemäß ADR) ver-
wendet werden.

7.3 Spezifische Endanwendungen
Industrielle Verwendung.  Konditionierungsmittel.  Wasserbehandlungschemikalien.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstungen

8.1 Zu überwachende Parameter
Nationale Grenzwerte
Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition (Arbeitsplatzgrenzwerte)
nicht relevant

Relevante DNEL von Bestandteilen der Mischung

Stoffname CAS-Nr. End-
punkt

Schwel-
lenwert

Schutzziel,
Expositions-

weg

Verwen-
dung in

Expositi-
onsdauer

Quelle

2-Phosphonobu-
tan-1,2,4-tricarb-

onsäure

37971-
36-1

DNEL 15 mg/
m³

Mensch, inhala-
tiv

Arbeitneh-
mer (Indu-

strie)

chronisch -
systemische
Wirkungen

Europäische Che-
mikalienagentur,

http://
echa.europa.eu/

2-Phosphonobu-
tan-1,2,4-tricarb-

onsäure

37971-
36-1

DNEL 158 mg/
m³

Mensch, inhala-
tiv

Arbeitneh-
mer (Indu-

strie)

akut - syste-
mische Wir-

kungen

Europäische Che-
mikalienagentur,

http://
echa.europa.eu/

2-Phosphonobu-
tan-1,2,4-tricarb-

onsäure

37971-
36-1

DNEL 4,2 mg/
kg KG/

Tag

Mensch, dermal Arbeitneh-
mer (Indu-

strie)

chronisch -
systemische
Wirkungen

Europäische Che-
mikalienagentur,

http://
echa.europa.eu/

2-Phosphonobu-
tan-1,2,4-tricarb-

onsäure

37971-
36-1

DNEL 80 mg/kg
KG/Tag

Mensch, dermal Arbeitneh-
mer (Indu-

strie)

akut - syste-
mische Wir-

kungen

Europäische Che-
mikalienagentur,

http://
echa.europa.eu/

2-Phosphonobu-
tan-1,2,4-tricarb-

onsäure

37971-
36-1

DNEL 3,7 mg/
m³

Mensch, inhala-
tiv

Verbraucher
(private Haus-

halte)

chronisch -
systemische
Wirkungen

Europäische Che-
mikalienagentur,

http://
echa.europa.eu/

2-Phosphonobu-
tan-1,2,4-tricarb-

onsäure

37971-
36-1

DNEL 79 mg/
m³

Mensch, inhala-
tiv

Verbraucher
(private Haus-

halte)

akut - syste-
mische Wir-

kungen

Europäische Che-
mikalienagentur,

http://
echa.europa.eu/

2-Phosphonobu-
tan-1,2,4-tricarb-

onsäure

37971-
36-1

DNEL 2,1 mg/
kg KG/

Tag

Mensch, dermal Verbraucher
(private Haus-

halte)

chronisch -
systemische
Wirkungen

Europäische Che-
mikalienagentur,

http://
echa.europa.eu/
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Stoffname CAS-Nr. End-
punkt

Schwel-
lenwert

Schutzziel,
Expositions-

weg

Verwen-
dung in

Expositi-
onsdauer

Quelle

2-Phosphonobu-
tan-1,2,4-tricarb-

onsäure

37971-
36-1

DNEL 40 mg/kg
KG/Tag

Mensch, dermal Verbraucher
(private Haus-

halte)

akut - syste-
mische Wir-

kungen

Europäische Che-
mikalienagentur,

http://
echa.europa.eu/

2-Phosphonobu-
tan-1,2,4-tricarb-

onsäure

37971-
36-1

DNEL 2,1 mg/
kg KG/

Tag

Mensch, oral Verbraucher
(private Haus-

halte)

chronisch -
systemische
Wirkungen

Europäische Che-
mikalienagentur,

http://
echa.europa.eu/

2-Phosphonobu-
tan-1,2,4-tricarb-

onsäure

37971-
36-1

DNEL 65 mg/kg
KG/Tag

Mensch, oral Verbraucher
(private Haus-

halte)

akut - syste-
mische Wir-

kungen

Europäische Che-
mikalienagentur,

http://
echa.europa.eu/

1-Hydroxyethan-
1,1-diphosphon-

säure

2809-21-
4

DNEL 12 mg/
m³

Mensch, inhala-
tiv

Arbeitneh-
mer (Indu-

strie)

chronisch -
systemische
Wirkungen

Europäische Che-
mikalienagentur,

http://
echa.europa.eu/

1-Hydroxyethan-
1,1-diphosphon-

säure

2809-21-
4

DNEL 34 mg/kg
KG/Tag

Mensch, dermal Arbeitneh-
mer (Indu-

strie)

chronisch -
systemische
Wirkungen

Europäische Che-
mikalienagentur,

http://
echa.europa.eu/

1-Hydroxyethan-
1,1-diphosphon-

säure

2809-21-
4

DNEL 2,95 mg/
m³

Mensch, inhala-
tiv

Verbraucher
(private Haus-

halte)

chronisch -
systemische
Wirkungen

Europäische Che-
mikalienagentur,

http://
echa.europa.eu/

1-Hydroxyethan-
1,1-diphosphon-

säure

2809-21-
4

DNEL 17 mg/kg
KG/Tag

Mensch, dermal Verbraucher
(private Haus-

halte)

chronisch -
systemische
Wirkungen

Europäische Che-
mikalienagentur,

http://
echa.europa.eu/

1-Hydroxyethan-
1,1-diphosphon-

säure

2809-21-
4

DNEL 1,7 mg/
kg KG/

Tag

Mensch, oral Verbraucher
(private Haus-

halte)

chronisch -
systemische
Wirkungen

Europäische Che-
mikalienagentur,

http://
echa.europa.eu/

1-Hydroxyethan-
1,1-diphosphon-

säure

2809-21-
4

DNEL 1,7 mg/
kg KG/

Tag

Mensch, oral Verbraucher
(private Haus-

halte)

akut - syste-
mische Wir-

kungen

Europäische Che-
mikalienagentur,

http://
echa.europa.eu/

Relevante PNEC von Bestandteilen der Mischung

Stoffname CAS-Nr. End-
punkt

Schwellen-
wert

Umweltkompar-
timent

Quelle

2-Phosphonobutan-
1,2,4-tricarbonsäure

37971-36-1 PNEC 10,42 mg/l Wasser Europäische Chemikalien-
agentur, http://echa.euro-

pa.eu/

2-Phosphonobutan-
1,2,4-tricarbonsäure

37971-36-1 PNEC 3,33 mg/l Süßwasser Europäische Chemikalien-
agentur, http://echa.euro-

pa.eu/

2-Phosphonobutan-
1,2,4-tricarbonsäure

37971-36-1 PNEC 0,33 mg/l Meerwasser Europäische Chemikalien-
agentur, http://echa.euro-

pa.eu/

2-Phosphonobutan-
1,2,4-tricarbonsäure

37971-36-1 PNEC 50,4 mg/l Kläranlage (STP) Europäische Chemikalien-
agentur, http://echa.euro-

pa.eu/
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Stoffname CAS-Nr. End-
punkt

Schwellen-
wert

Umweltkompar-
timent

Quelle

2-Phosphonobutan-
1,2,4-tricarbonsäure

37971-36-1 PNEC 1,47 mg/kg Süßwassersediment Europäische Chemikalien-
agentur, http://echa.euro-

pa.eu/

2-Phosphonobutan-
1,2,4-tricarbonsäure

37971-36-1 PNEC 0,491 mg/kg Boden Europäische Chemikalien-
agentur, http://echa.euro-

pa.eu/

1-Hydroxyethan-1,1-di-
phosphonsäure

2809-21-4 PNEC 0,068 mg/l Süßwasser Europäische Chemikalien-
agentur, http://echa.euro-

pa.eu/

1-Hydroxyethan-1,1-di-
phosphonsäure

2809-21-4 PNEC 0,007 mg/l Meerwasser Europäische Chemikalien-
agentur, http://echa.euro-

pa.eu/

1-Hydroxyethan-1,1-di-
phosphonsäure

2809-21-4 PNEC 40 mg/l Kläranlage (STP) Europäische Chemikalien-
agentur, http://echa.euro-

pa.eu/

1-Hydroxyethan-1,1-di-
phosphonsäure

2809-21-4 PNEC 136 mg/kg Süßwassersediment Europäische Chemikalien-
agentur, http://echa.euro-

pa.eu/

1-Hydroxyethan-1,1-di-
phosphonsäure

2809-21-4 PNEC 13,6 mg/kg Meeressediment Europäische Chemikalien-
agentur, http://echa.euro-

pa.eu/

1-Hydroxyethan-1,1-di-
phosphonsäure

2809-21-4 PNEC 10 mg/kg Boden Europäische Chemikalien-
agentur, http://echa.euro-

pa.eu/

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Generelle Lüftung.

Individuelle Schutzmaßnahmen (persönliche Schutzausrüstung)
Es ist sicherzustellen, dass sich die Augenspülanlagen und Sicherheitsduschen nahe beim Arbeitsplatz
befinden.

Augen-/Gesichtsschutz
Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Hautschutz
Chemikalienbeständige Schutzkleidung.

Handschutz
Geeignete Schutzhandschuhe tragen.  Geeignet ist ein nach EN 374 geprüfter Chemikalienschutzhand-
schuh.  Vor Gebrauch auf Dichtheit/Undurchlässigkeit überprüfen.  Es wird empfohlen, die Chemikali-
enbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen mit dem Hand-
schuhhersteller abzuklären.  Bei Spritzkontakt mindestens Schutzindex 2 empfohlen, entsprechend
mehr als 30 Min. Permeationszeit gemäß EN 374.
Mindestschichtdicke/Handschuh: 0,4 mm
Bei längerem und häufigem Kontakt Schutzindex 6 empfohlen, entsprechend mehr als 480 Min. Per-
meationszeit gemäß EN 374.
Mindestschichtdicke/Handschuh: 0,7 mm.
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Art des Materials
PVC: Polyvinylchlorid, PE: Polyethylen, CR: Chloropren (Chlorbutadien)-Kautschuk, NBR: Acrylnitril-Buta-
dien-Kautschuk, IIR: Butylkautschuk, Isobuten-Isopren-Kautschuk, FKM: Fluorelastomer, Fluorkau-
tschuk

Durchbruchszeit des Handschuhmaterials
Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften des Materials sind zu berücksichtigen

Sonstige Schutzmaßnahmen
Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.

Atemschutz
Atemschutz bei Bildung von Gasen/Dämpfen/Nebel.  Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen.
Bei kurzfristiger oder geringer Belastung: Voll-/Halb-/Viertelmaske (EN 136/140).  Bei intensiver oder
längerer Exposition: Umluftunabhängiges Atemschutzgerät (autonomes Atemgerät, EN 133).

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition
Angaben zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aussehen

Aggregatzustand flüssig

Farbe farblos - gelblich

Geruch charakteristisch

Geruchsschwelle es liegen keine Daten vor

Weitere sicherheitstechnische Kenngrößen

pH-Wert ca. 2,4 (Wasser: 10 g/l, 20 °C) (sauer)

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt nicht bestimmt

Siedebeginn und Siedebereich ca. >100 °C

Flammpunkt nicht bestimmt

Verdampfungsgeschwindigkeit nicht bestimmt

Entzündbarkeit (fest, gasförmig) nicht relevant (Flüssigkeit)

Obere/untere Entzündbarkeits- oder
Explosionsgrenzen

nicht bestimmt

Dampfdruck nicht bestimmt

Dampfdichte keine Information verfügbar
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Dichte ca. 1,12 g/cm³

Löslichkeit(en)

Wasserlöslichkeit in jedem Verhältnis mischbar

Verteilungskoeffizient

- n-Octanol/Wasser (log KOW) keine Information verfügbar

Selbstentzündungstemperatur nicht bestimmt

Zersetzungstemperatur es liegen keine Daten vor

Viskosität

Dynamische Viskosität 3 mPa s bei 20 °C

Explosive Eigenschaften keine

Oxidierende Eigenschaften keine

9.2 Sonstige Angaben
Es liegen keine zusätzlichen Angaben vor.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität
Auf Metalle korrosiv wirkende Stoffe oder Gemische.

10.2 Chemische Stabilität
Das Material ist unter normalen Umgebungsbedingungen und unter den bei Lagerung und Handha-
bung zu erwartenden Temperatur- und Druckbedingungen stabil.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
Alkalien.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Es sind keine speziell zu vermeidenden Bedingungen bekannt.

10.5 Unverträgliche Materialien
Basen

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte
Vernünftigerweise zu erwartende, gefährliche Zersetzungsprodukte, die bei Verwendung, Lagerung,
Verschütten und Erwärmung entstehen, sind nicht bekannt.  Gefährliche Verbrennungsprodukte: sie-
he Abschnitt 5.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Es liegen keine Prüfdaten für das komplette Gemisch vor.

Einstufungsverfahren
Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen
(Additivitätsformel).

Akute Toxizität
Ist nicht als akut toxisch einzustufen.

Schätzwert akuter Toxizität (ATE)
ATEmix (oral): > 5000 mg/kg

Akute Toxizität von Bestandteilen der Mischung

Stoffname CAS-Nr. Expositi-
onsweg

Endpunkt Wert Spezies Quelle

2-Phosphonobutan-1,2,4-tri-
carbonsäure

37971-36-1 oral LD50 >6.500 mg/
kg

Ratte Europäische
Chemikalien-

agentur, http://
echa.europa.eu/

2-Phosphonobutan-1,2,4-tri-
carbonsäure

37971-36-1 inhalativ:
Staub/Ne-

bel

LC50 >1.979 mg/
m³/4h

Ratte Europäische
Chemikalien-

agentur, http://
echa.europa.eu/

2-Phosphonobutan-1,2,4-tri-
carbonsäure

37971-36-1 dermal LD50 >4.000 mg/
kg

Ratte Europäische
Chemikalien-

agentur, http://
echa.europa.eu/

1-Hydroxyethan-1,1-diphos-
phonsäure

2809-21-4 oral LD50 1.878 mg/kg Ratte ECHA

1-Hydroxyethan-1,1-diphos-
phonsäure

2809-21-4 dermal LD50 >5.000 mg/
kg

Kaninchen Europäische
Chemikalien-

agentur, http://
echa.europa.eu/

Phosphonsäure 13598-36-2 oral LD50 1.580 mg/kg Ratte Europäische
Chemikalien-

agentur, http://
echa.europa.eu/

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
Ist nicht als hautätzend/-reizend einzustufen.

Schwere Augenschädigung/Augenreizung
Verursacht schwere Augenschäden.

Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut
Enthält 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Keimzellmutagenität
Ist nicht als keimzellmutagen (mutagen) einzustufen.
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Karzinogenität
Ist nicht als karzinogen einzustufen.

Reproduktionstoxizität
Ist nicht als reproduktionstoxisch einzustufen.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition
Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (einmalige Exposition) einzustufen.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition
Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (wiederholte Exposition) einzustufen.

Aspirationsgefahr
Ist nicht als aspirationsgefährlich einzustufen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität
Gemäß 1272/2008/EG: Ist nicht als gewässergefährdend einzustufen.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Schwer biologisch abbaubar.  Produkt sollte nicht in größeren Mengen in das Abwasser gelangen, da
es als Dünger wirkt (Gewässereutrophierung).

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Es sind keine Daten verfügbar.

CSB: ca. 202 mgO2/g

12.4 Mobilität im Boden
Es sind keine Daten verfügbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Nicht anwendbar.

12.6 Andere schädliche Wirkungen
Potenzial zur Störung der endokrinen Systeme
Kein Bestandteil ist gelistet.

Anmerkungen
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen.  Die Zuordnung der Abfall-
schlüsselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV branchen- und prozessspezifisch
durchzuführen.

Abfallbehandlung von Behältern/Verpackungen
Es handelt sich um einen gefährlichen Abfall; es dürfen nur zugelassene Verpackungen (z.B. gemäß
ADR) verwendet werden.  Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt wer-
den.  Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.
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Anmerkungen
Bitte beachten Sie die einschlägigen nationalen oder regionalen Bestimmungen.  Abfall ist so zu tren-
nen, dass er von den kommunalen oder nationalen Abfallentsorgungseinrichtungen getrennt behan-
delt werden kann.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer 3265

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung ÄTZENDER SAURER ORGANISCHER FLÜSSIGER
STOFF, N.A.G.

Technische Benennung (gefährliche Bestandteile) (2-Phosphonobutan-1,2,4-tricarbonsäure) (1-Hy-
droxyethan-1,1-diphosphonsäure)

14.3 Transportgefahrenklassen
Klasse 8

14.4 Verpackungsgruppe III

14.5 Umweltgefahren nicht umweltgefährdend gemäß den Gefahrgut-
vorschriften

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
Es liegen keine zusätzlichen Angaben vor.

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code
Die Fracht wird nicht als Massengut befördert.

Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften
Beförderung gefährlicher Güter auf Straße, Schiene oder Binnenwasserstraßen (ADR/RID/ADN)
UN-Nummer 3265

Offizielle Benennung für die Beförderung ÄTZENDER SAURER ORGANISCHER FLÜSSIGER
STOFF, N.A.G., (2-Phosphonobutan-1,2,4-tricarb-
onsäure) (1-Hydroxyethan-1,1-diphosphonsäure)

Klasse 8

Verpackungsgruppe III

Gefahrzettel 8

Umweltgefahren nein (nicht gewässergefährdend)

Tunnelbeschränkungscode (TBC) E

Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (IMDG)
UN-Nummer 3265

Offizielle Benennung für die Beförderung ÄTZENDER SAURER ORGANISCHER FLÜSSIGER
STOFF, N.A.G., (2-Phosphonobutan-1,2,4-tricarb-
onsäure) (1-Hydroxyethan-1,1-diphosphonsäure)

Klasse 8

Meeresschadstoff (Marine Pollutant) -
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Verpackungsgruppe III

Gefahrzettel 8

EmS F-A, S-B

Trenngruppe 1 - Säuren

Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR)
UN-Nummer 3265

Offizielle Benennung für die Beförderung ätzender saurer organischer flüssiger Stoff, n.a.g.,
(2-Phosphonobutan-1,2,4-tricarbonsäure) (1-Hy-
droxyethan-1,1-diphosphonsäure)

Klasse 8

Umweltgefahren nein

Verpackungsgruppe III

Gefahrzettel 8

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für
den Stoff oder das Gemisch
Einschlägige Bestimmungen der Europäischen Union (EU)
Beschränkungen gemäß REACH, Anhang XVII
kein Bestandteil ist gelistet

Stoffe mit Beschränkungen (REACH, Anhang XVII)

Stoffname Name lt. Verzeichnis CAS-Nr. Beschrän-
kung

Ferrofos 8441 dieses Produkt erfüllt die Kriterien für die
Einstufung gemäß der Verordnung Nr. 1272/

2008/EG

R3

Legende
R3 1.  Dürfen nicht verwendet werden

- in Dekorationsgegenständen, die zur Erzeugung von Licht- oder Farbeffekten (durch Phasenwechsel), z.B. in Stimmungslam-
pen und Aschenbechern, bestimmt sind;
- in Scherzspielen;
- in Spielen für einen oder mehrere Teilnehmer oder in Erzeugnissen, die zur Verwendung als solche, auch zur Dekoration, be-
stimmt sind.
2.  Erzeugnisse, die die Anforderungen von Absatz 1 nicht erfüllen, dürfen nicht in Verkehr gebracht werden.
3.  Dürfen nicht in Verkehr gebracht werden, wenn sie einen Farbstoff - außer aus steuerlichen Gründen - und/oder ein Parfüm
enthalten, sofern
- sie als für die Abgabe an die breite Öffentlichkeit bestimmter Brennstoff in dekorativen Öllampen verwendet werden können
und
- ihre Aspiration als gefährlich eingestuft ist und sie mit R65 oder H304 gekennzeichnet sind.
4.  Für die Abgabe an die breite Öffentlichkeit bestimmte dekorative Öllampen dürfen nicht in Verkehr gebracht werden, es sei
denn, sie erfüllen die vom Europäischen Komitee für Normung (CEN) verabschiedete europäische Norm für dekorative Öllam-
pen (EN 14059).
5.  Unbeschadet der Durchführung anderer Gemeinschaftsbestimmungen über die Einstufung, Verpackung und Kennzeich-
nung gefährlicher Stoffe und Gemische stellen die Lieferanten vor dem Inverkehrbringen sicher, dass folgende Anforderungen
erfüllt sind:
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Legende
a)  Mit R65 oder H304 gekennzeichnete und für die Abgabe an die breite Öffentlichkeit bestimmte Lampenöle tragen gut sicht-
bar, leserlich und unverwischbar folgende Aufschriften: „Mit dieser Flüssigkeit gefüllte Lampen sind für Kinder unzugänglich
aufzubewahren“ sowie ab dem 1. Dezember 2010 „Bereits ein kleiner Schluck Lampenöl - oder auch nur das Saugen an einem
Lampendocht - kann zu einer lebensbedrohlichen Schädigung der Lunge führen“.
b)  Mit R65 oder H304 gekennzeichnete und für die Abgabe an die breite Öffentlichkeit bestimmte flüssige Grillanzünder tra-
gen ab dem 1. Dezember 2010 leserlich und unverwischbar folgende Aufschrift: „Bereits ein kleiner Schluck Grillanzünder kann
zu einer lebensbedrohlichen Schädigung der Lunge führen“.
c)  Mit R65 oder H304 gekennzeichnete und für die Abgabe an die breite Öffentlichkeit bestimmte Lampenöle und Grillanzün-
der werden ab dem 1. Dezember 2010 in schwarzen undurchsichtigen Behältern mit höchstens 1 Liter Füllmenge abgepackt.
6.  Bis spätestens 1. Juni 2014 ersucht die Kommission die Europäische Chemikalienagentur, ein Dossier gemäß Artikel 69 die-
ser Verordnung auszuarbeiten, damit gegebenenfalls ein Verbot von mit R65 oder H304 gekennzeichneten und für die Abgabe
an die breite Öffentlichkeit bestimmten flüssigen Grillanzündern und Brennstoffen für dekorative Lampen erlassen wird.
7.  Natürliche oder juristische Personen, die mit R65 oder H304 gekennzeichnete Lampenöle und flüssige Grillanzünder erst-
mals in Verkehr bringen, übermitteln bis 1. Dezember 2011 sowie danach jährlich der zuständigen Behörde des betreffenden
Mitgliedstaats Daten über Alternativen zu mit R65 oder H304 gekennzeichneten Lampenölen und flüssigen Grillanzündern. Die
Mitgliedstaaten machen diese Daten der Kommission zugänglich.

Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV) / SVHC - Kandidatenliste
kein Bestandteil ist gelistet

Seveso Richtlinie

2012/18/EU (Seveso III)

Nr. Gefährlicher Stoff/Gefahrenkategorien Mengenschwelle (in Tonnen) für die An-
wendung in Betrieben der unteren und

oberen Klasse

Anm.

nicht zugeordnet

Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in
Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS) - Anhang II
kein Bestandteil ist gelistet

Verordnung 166/2006/EG über die Schaffung eines Europäischen Schadstofffreisetzungs- und -
verbringungsregisters (PRTR)
kein Bestandteil ist gelistet

Richtlinie 2000/60/EG zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft
im Bereich der Wasserpolitik (WRR)

Liste der Schadstoffe (WRR)

Stoffname CAS-Nr. Gelistet in Anmerkungen

2-Methyl-2H-isothiazol-3-on A)

Legende
A) Nichterschöpfendes Verzeichnis der wichtigsten Schadstoffe

Verordnung 98/2013/EU über die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für
Explosivstoffe
kein Bestandteil ist gelistet

Verordnung 111/2005/EG zur Festlegung von Vorschriften für die Überwachung des Handels mit
Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittländern
kein Bestandteil ist gelistet
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Beschäftigungsbeschränkungen
Beschäftigungsbeschränkungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (94/33/EG) beachten.  Beschäfti-
gungsbeschränkungen nach der Mutterschutzrichtlinienverordnung (92/85/EWG) für werdende oder
stillende Mütter beachten.

Nationale Vorschriften (Deutschland)
Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)
Wassergefährdungsklasse (WGK) 2   deutlich wassergefährdend  - Einstufung nach Anhang 1 (AwSV)

Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern (TRGS 510) (Deutschland)
Lagerklasse (LGK) 12 (nicht brennbare Flüssigkeiten)

Störfall-Verordnung - 12. BImSchV
Unterliegt nicht der StörfallVO

Regelungen der Versicherungsträger
BG-RCI Merkblatt M053 "Arbeitsschutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen".  BG-RCI Merk-
blatt A008 "Persönliche Schutzausrüstung".  BG-RCI Merkblatt M004 "Reizende/Ätzende Stoffe".

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilung:  Nein.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Vorgenommene Änderungen (überarbeitetes Sicherheitsdatenblatt)

Abschnitt Ehemaliger Eintrag (Text/Wert) Aktueller Eintrag (Text/Wert)

2.2 Ergänzende Gefahrenmerkmale:
Änderung in der Auflistung (Tabelle)

3.2 Gefährliche Bestandteile:
Änderung in der Auflistung (Tabelle)

8.1 Relevante DNEL von Bestandteilen der Mischung:
Änderung in der Auflistung (Tabelle)

8.1 Relevante PNEC von Bestandteilen der Mischung:
Änderung in der Auflistung (Tabelle)

11.1 Akute Toxizität von Bestandteilen der Mischung:
Änderung in der Auflistung (Tabelle)

11.1 Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut:
Ist nicht als Inhalations- oder Hautallergen einzustu-

fen.

Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut:
Enthält 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische

Reaktionen hervorrufen.

Abkürzungen und Akronyme

Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkürzungen

Acute Tox. Akute Toxizität

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures (Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Bin-

nenwasserstraßen)

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Europäi-
sches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße)

Aquatic Acute Gewässergefährdend (akute aquatische Toxizität)
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Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkürzungen

Aquatic Chronic Gewässergefährdend (chronische aquatische Toxizität)

ATE Acute Toxicity Estimate (Schätzwert akuter Toxizität)

CAS Chemical Abstracts Service (Datenbank von chemischen Verbindungen und deren eindeutigem Schlüssel,
der CAS Registry Number)

CLP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Label-
ling and Packaging) von Stoffen und Gemischen

CSB Chemischer Sauerstoffbedarf

DGR Dangerous Goods Regulations (Gefahrgutvorschriften) Regelwerk für den Transport gefährlicher Güter,
siehe IATA/DGR

DNEL Derived No-Effect Level (abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung)

EG-Nr. Das EG-Verzeichnis (EINECS, ELINCS und das NLP-Verzeichnis) ist die Quelle für die siebenstellige EC-Num-
mer als Kennzahl für Stoffe in der EU (Europäische Union)

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europäisches Verzeichnis der auf dem
Markt vorhandenen chemischen Stoffe)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (europäische Liste der angemeldeten chemischen Stoffe)

EmS Emergency Schedule (Notfall Zeitplan)

Eye Dam. Schwer augenschädigend

Eye Irrit. Augenreizend

IATA International Air Transport Association (Internationale Flug-Transport-Vereinigung)

IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk für den Transport gefährlicher
Güter im Luftverkehr)

ICAO International Civil Aviation Organization (internationale Zivilluftfahrt-Organisation)

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Gü-
ter mit Seeschiffen)

Index-Nr. Die Indexnummer ist der in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 angegebene Identifizie-
rungs-Code

LC50 Lethal Concentration 50 % (Letale Konzentration 50 %): LC50 ist die Konzentration eines geprüften Stoffes,
die in einem vorgegebenen Zeitraum zu einer Letalität von 50 % führt

LD50 Lethal Dose 50 % (Letale Dosis 50 %): LD50 ist die Dosis eines geprüften Stoffes, die in einem vorgegebe-
nen Zeitraum zu einer Letalität von 50 % führt

LGK Lagerklasse gemäß TRGS 510, Deutschland

MARPOL Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe (Abk. von "Mari-
ne Pollutant")

Met. Corr. Auf Metalle korrosiv wirkende Stoffe oder Gemische

M-Faktor Ein Multiplikationsfaktor. Er wird auf die Konzentration eines als akut gewässergefährdend, Kategorie 1,
oder als chronisch gewässergefährdend, Kategorie 1, eingestuften Stoffes angewandt und wird verwendet,
damit anhand der Summierungsmethode die Einstufung eines Gemisches, in dem der Stoff vorhanden ist,

vorgenommen werden kann

NLP No-Longer Polymer (nicht-länger-Polymer)

PBT Persistent, Bioakkumulierbar und Toxisch

PNEC Predicted No-Effect Concentration (abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration)
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Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkürzungen

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrierung, Bewertung, Zulassung
und Beschränkung chemischer Stoffe)

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Ordnung für
die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)

Skin Corr. Hautätzend

Skin Irrit. Hautreizend

Skin Sens. Sensibilisierung der Haut

SVHC Substance of Very High Concern (besonders besorgniserregender Stoff)

TRGS Technische Regeln für GefahrStoffe (Deutschland)

vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulierbar)

Wichtige Literatur und Datenquellen
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification,
Labelling and Packaging) von Stoffen und Gemischen.  Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geän-
dert mit 2015/830/EU.  ECHA: Europäische Chemikalienagentur, http://echa.europa.eu/.

Beförderung gefährlicher Güter auf Straße, Schiene oder Binnenwasserstraßen (ADR/RID/ADN).  Inter-
nationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (IMDG).  Dangerous Goods Re-
gulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk für den Transport gefährlicher Güter im Luftver-
kehr).

Einstufungsverfahren
Physikalische und chemische Eigenschaften: Die Einstufung beruht auf der Grundlage von Prüfergeb-
nissen des Gemisches.
Gesundheitsgefahren, Umweltgefahren: Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den
Gemischbestandteilen (Additivitätsformel).

Liste der einschlägigen Sätze (Code und Wortlaut wie in Kapitel 2 und 3 angegeben)

Code Text

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

H301 Giftig bei Verschlucken.

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H311 Giftig bei Hautkontakt.

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H330 Lebensgefahr bei Einatmen.

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
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Haftungsausschluss
Die vorliegenden Informationen beruhen auf unserem gegenwärtigen Kenntnisstand.  Dieses SDB wur-
de ausschließlich für dieses Produkt zusammengestellt und ist ausschließlich für dieses vorgesehen.
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname Ferrocid 4601
Artikelnummer 48236
Identifikatoren (Europäische Union)

Registrierungsnummer (REACH) nicht relevant (Gemisch)

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Relevante identifizierte Verwendungen Biozid

Industrielle Verwendungen

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Kurita Europe GmbH
Theodor-Heuss-Anlage 2
DE-68165 Mannheim
Deutschland
Telefon: + 49 621 1218-3000
E-Mail: KEG_PS@kurita-water.com
Webseite: www.kurita.eu

1.4 Notrufnummer
Emergency CONTACT (24-Hour-Number):
Europe: GBK GmbH +49 (0)6132-84463
International: GBK/Infotrac ID 108808: (001) 352 323 3500
Unterstützung in der Muttersprache.

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Ab-
schnitt

Gefahrenklasse Katego-
rie

Gefahrenklasse
und -kategorie

Gefahren-
hinweis

2.16 auf Metalle korrosiv wirkende Stoffe oder Gemische 1 Met. Corr. 1 H290

3.2 Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 1A Skin Corr. 1A H314

3.3 schwere Augenschädigung/Augenreizung 1 Eye Dam. 1 H318

4.1A gewässergefährdend (akute aquatische Toxizität) 1 Aquatic Acute 1 H400

Voller Wortlaut der Abkürzungen in ABSCHNITT 16.

Die wichtigsten schädlichen physikalisch-chemischen Wirkungen, Wirkungen auf die
menschliche Gesundheit und die Umwelt
Ätzwirkungen auf der Haut erzeugen eine irreversible Hautschädigung, d.h. eine, durch die Epidermis
bis in die Dermis reichende Nekrose.  Ein Verschütten und Löschwasser kann zu einer Umweltver-
schmutzung der Gewässer führen.

2.2 Kennzeichnungselemente
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Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Signalwort Gefahr

Piktogramme

GHS05, GHS09
 

Gefahrenhinweise
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.

Sicherheitshinweise
P260 Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungs-

stücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte At-

mung sorgen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spü-

len. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spü-
len.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen/regionalen/nationalen/in-

ternationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Ergänzende Gefahrenmerkmale
EUH031 Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.

Gefährliche Bestandteile zur Kennzeichnung Natriumhypobromit, Natriumhydroxid

2.3 Sonstige Gefahren
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Enthält keinen PBT-/vPvB-Stoff in einer Konzentration von ≥ 0,1%.

Endokrinschädliche Eigenschaften
Enthält keinen endokrinen Disruptor (EDC) in einer Konzentration von ≥ 0,1%.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe
Nicht relevant (Gemisch)

3.2 Gemische
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Beschreibung des Gemischs

Stoffname Identifikator Gew.-% Einstufung gem. GHS Piktogramme

Natriumhypobromit CAS-Nr.
13824-96-9

EG-Nr.
237-520-4

10 – < 15 Skin Corr. 1B / H314
Eye Dam. 1 / H318

Aquatic Acute 1 / H400  

Natriumhydroxid CAS-Nr.
1310-73-2

EG-Nr.
215-185-5

Index-Nr.
011-002-00-6

REACH Reg.-Nr.
01-2119457892-27-

xxxx

5 – < 10 Met. Corr. 1 / H290
Skin Corr. 1A / H314
Eye Dam. 1 / H318

Stoffname Spezifische Konzentrationsgren-
zen

M-Faktoren ATE Expositionsweg

Natriumhydroxid Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 5 %
Skin Corr. 1B; H314: 2 % ≤ C < 5 %
Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % ≤ C < 2 %

Eye Dam. 1; H318: C ≥ 2 %
Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % ≤ C < 2 %

- -

Voller Wortlaut der Abkürzungen in ABSCHNITT 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
Allgemeine Anmerkungen
Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen.  Verunglückten aus der Gefahrenzone entfernen.  Betroffe-
nen ruhig lagern, zudecken und warm halten.  Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.  Bei
Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen.  Bei Bewusstlosigkeit stabile
Seitenlage anwenden und nichts über den Mund verabreichen.

Nach Inhalation
Bei unregelmäßiger Atmung oder Atemstillstand sofort ärztlichen Beistand suchen und Erste-Hilfe-
Maßnahmen einleiten.  Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.  Für Frischluft sorgen.

Nach Kontakt mit der Haut
Bei Berührung mit der Haut beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen und Haut sofort abwa-
schen mit viel Wasser.  Sofort Arzt anrufen.

Nach Berührung mit den Augen
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.  Augenlider geöff-
net halten und mindestens 10 Minuten lang reichlich mit sauberem, fließendem Wasser spülen.  Sofort
Arzt hinzuziehen.

Nach Aufnahme durch Verschlucken
Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist).  KEIN Erbrechen herbeifüh-
ren.  Sofort Arzt anrufen.
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4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.  Das Verschlucken verursacht
Schmerzen, Verätzungen, Bauchschmerzen. Das Eintreten eines Schocks ist möglich.

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Kein spezifisches Antidot bekannt. Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel
Geeignete Löschmittel
Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen, Sprühwasser, Alkoholbeständiger Schaum, BC-Pul-
ver, Kohlendioxid (CO2)

Ungeeignete Löschmittel
Wasser im Vollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Auf Metalle korrosiv wirkende Stoffe oder Gemische.

Gefährliche Verbrennungsprodukte
Bromwasserstoff (HBr)

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.  Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.  Lösch-
wasser nicht in Kanäle und Gewässer gelangen lassen.  Kontaminiertes Löschwasser getrennt sam-
meln.  Brandbekämpfung mit üblichen Vorsichtsmaßnahmen aus angemessener Entfernung.

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung
Chemikalienschutzanzug, Geeignetes Atemschutzgerät benutzen

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende
Verfahren
Nicht für Notfälle geschultes Personal
Personen in Sicherheit bringen.

Einsatzkräfte
Bei Einwirkungen von Dämpfen, Stäuben, Aerosolen und Gasen ist ein Atemschutzgerät zu tragen.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen
Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflächen- und Grundwasser verhindern.  Verunreinigtes
Waschwasser zurückhalten und entsorgen.  Falls der Stoff in offenes Gewässer oder Kanalisation ge-
langt, zuständige Behörde benachrichtigen.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
Hinweise wie verschüttete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden können
Abdecken der Kanalisationen
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Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschütten erfolgen kann
Mit saugfähigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen.  Verschüttete Mengen aufnehmen: Säge-
mehl, Kieselgur (Diatomit), Sand, Universalbinder, Material zum Neutralisieren wie verdünnte Essigsäu-
re

Geeignete Rückhaltetechniken
Einsatz adsorbierender Materialien.

Weitere Angaben betreffend Verschütten und Freisetzung
In geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen.  Den betroffenen Bereich belüften.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Gefährliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5.  Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt
8.  Unverträgliche Materialien: siehe Abschnitt 10.  Angaben zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Empfehlungen
Maßnahmen zur Verhinderung von Bränden sowie von Aerosol- und Staubbildung
Niemals Wasser hinzugießen.  Behälter dicht geschlossen halten.  Zu vermeidende Bedingungen: Ne-
belerzeugung/-bildung.

Fernhalten von
Säuren, Organische Materialien, Reduktionsmittel, Eisen

Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz
Nach Gebrauch die Hände waschen.  In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und
rauchen.  Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und
Schutzausrüstung ablegen.  Bewahren Sie Speisen und Getränke nicht zusammen mit Chemikalien auf.
Benutzen Sie für Chemikalien keine Gefäße, die üblicherweise für die Aufnahme von Lebensmitteln be-
stimmt sind.  Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
Begegnung von Risiken nachstehender Art
Zu Korrosion führende Bedingungen
In korrosionsbeständigem Behälter mit widerstandsfähiger Innenauskleidung aufbewahren.

Beherrschung von Wirkungen
Gegen äußere Einwirkungen schützen, wie
Hohe Temperaturen, Frost, Direkte Lichteinstrahlung

Spezielle Anforderungen an Lagerräume oder -behälter
Lagertemperatur Empfohlene Lagerungstemperatur: 5 – <30 °C

Geeignete Verpackung
Nur im Originalbehälter aufbewahren.  Es dürfen nur zugelassene Verpackungen (z.B. gemäß ADR) ver-
wendet werden.

7.3 Spezifische Endanwendungen
Biozid.  Industrielle Verwendungen.
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1 Zu überwachende Parameter
Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition (Arbeitsplatzgrenzwerte)
keine Information verfügbar

Relevante DNEL von Bestandteilen der Mischung

Stoffname CAS-Nr. End-
punkt

Schwel-
lenwert

Schutzziel, Ex-
positionsweg

Verwendung in Expositionsdau-
er

Natriumhydroxid 1310-73-2 DNEL 1 mg/m³ Mensch, inhalativ Arbeitnehmer (In-
dustrie)

chronisch - lokale
Wirkungen

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Generelle Lüftung.

Individuelle Schutzmaßnahmen (persönliche Schutzausrüstung)
Augen-/Gesichtsschutz
Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Hautschutz
Handschutz
Geeignete Schutzhandschuhe tragen.  Geeignet ist ein nach EN 374 geprüfter Chemikalienschutzhand-
schuh.  Vor Gebrauch auf Dichtheit/Undurchlässigkeit überprüfen.  Es wird empfohlen, die Chemikali-
enbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen mit dem Hand-
schuhhersteller abzuklären.  Bei Spritzkontakt mindestens Schutzindex 2 empfohlen, entsprechend
mehr als 30 Min. Permeationszeit gemäß EN 374.
Mindestschichtdicke/Handschuh: 0,4 mm
Bei längerem und häufigem Kontakt Schutzindex 6 empfohlen, entsprechend mehr als 480 Min. Per-
meationszeit gemäß EN 374.
Mindestschichtdicke/Handschuh: 0,7 mm.

Art des Materials
PVC: Polyvinylchlorid, PE: Polyethylen, CR: Chloropren (Chlorbutadien)-Kautschuk, NBR: Acrylnitril-Buta-
dien-Kautschuk, IIR: Butylkautschuk, Isobuten-Isopren-Kautschuk, FKM: Fluorelastomer, Fluorkau-
tschuk

Durchbruchszeit des Handschuhmaterials
Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften des Materials sind zu berücksichtigen

Sonstige Schutzmaßnahmen
Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen.  Vorbeugender Hautschutz (Schutzcremes/Sal-
ben) wird empfohlen.  Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.

Körperschutz
Chemikalienbeständige Schutzkleidung.

Atemschutz
Bei normalen Nutzungsbedingungen und guter allgemeiner Belüftung nicht erforderlich.  Bei unzurei-
chender Belüftung Atemschutz tragen.
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Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition
Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.  Das Eindringen in
die Kanalisation oder in Oberflächen- und Grundwasser verhindern.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand flüssig

Farbe gelb - orange

Geruch charakteristisch

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt -5 °C

Siedepunkt oder Siedebeginn und
Siedebereich

ca. 100 °C (Das Produkt zersetzt sich.)

Entzündbarkeit nicht brennbar

Untere und obere Explosionsgrenze nicht bestimmt

Flammpunkt nicht bestimmt

Zündtemperatur nicht bestimmt

Zersetzungstemperatur es liegen keine Daten vor

pH-Wert 12,2 – 14 (in wässriger Lösung: 1 % (w/w)) (Base)

Kinematische Viskosität nicht bestimmt

Löslichkeit(en)

Wasserlöslichkeit in jedem Verhältnis mischbar

 
Verteilungskoeffizient

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-
Wert)

<3

 

Dampfdruck nicht bestimmt

 
Dichte und/oder relative Dichte

Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Ferrocid 4601
Artikelnummer: 48236

Nummer der Fassung: Vers. 13.0
Ersetzt Fassung vom: 30.03.2023 (Vers. 12)

Überarbeitet am: 25.04.2023

Deutschland: de Seite: 7 / 16



Dichte 1,4 – 1,46 g/cm³ bei 20 °C

Relative Dampfdichte zu dieser Eigenschaft liegen keine Informationen
vor

 

Partikeleigenschaften nicht relevant (flüssig)

9.2 Sonstige Angaben
Angaben über physikalische Gefahrenklassen
Entzündbare flüssige Stoffe

Selbstunterhaltende Verbrennung nein (es kam zu keinem selbstständigem Weiterbrennen)

Gegenüber Metallen korrosiv wirkende Stoffe
und Gemische

Kategorie 1: korrosiv gegenüber Metallen

Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen

Mischbarkeit Vollständig mit Wasser mischbar.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität
Auf Metalle korrosiv wirkende Stoffe oder Gemische.

10.2 Chemische Stabilität
Das Material ist unter normalen Umgebungsbedingungen und unter den bei Lagerung und Handha-
bung zu erwartenden Temperatur- und Druckbedingungen stabil.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Hitze.  Frost.

10.5 Unverträgliche Materialien
Säuren, Reduktionsmittel, Eisen, Organische Materialien

Freisetzung von entzündbaren Materialien mit:
Leichtmetalle (aufgrund einer Wasserstoffentwicklung im sauren/alkalischem Milieu)

Freisetzung von giftigen Materialien mit:
Säuren

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte
Vernünftigerweise zu erwartende, gefährliche Zersetzungsprodukte, die bei Verwendung, Lagerung,
Verschütten und Erwärmung entstehen, sind nicht bekannt.  Gefährliche Verbrennungsprodukte: sie-
he Abschnitt 5.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Es liegen keine Prüfdaten für das komplette Gemisch vor.

Einstufungsverfahren
Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen
(Additivitätsformel).

Einstufung gemäß GHS (1272/2008/EG, CLP)
Akute Toxizität
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Schwere Augenschädigung/Augenreizung
Verursacht schwere Augenschäden.

Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut
Es liegen keine Prüfdaten für das komplette Gemisch vor.

Keimzellmutagenität
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Karzinogenität
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.  Dieses Produkt enthält Na-
triumbromid, das als Reproduktionstoxin der Kategorie 2 selbsteingestuft ist. Aufgrund der starken
Korrosivität des Produktes ist jedoch eine langfristige Exposition unwahrscheinlich. Somit ist Natrium-
bromid nicht bioverfügbar.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aspirationsgefahr
Ist nicht als aspirationsgefährlich einzustufen.

11.2 Angaben über sonstige Gefahren
Es liegen keine zusätzlichen Angaben vor.

Endokrinschädliche Eigenschaften
Enthält keinen endokrinen Disruptor (EDC) in einer Konzentration von ≥ 0,1%.
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität
Gemäß 1272/2008/EG: Sehr giftig für Wasserorganismen.
Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV): WGK 2, deutlich was-
sergefährdend (Deutschland)

(Akute) aquatische Toxizität

Endpunkt Wert Spezies Expositionsdau-
er

EC50 0,58 mg/l Raphidocelis subcapitata 72 h

EC50 2,1 mg/l Daphnia magna 48 h

LC50 3,6 mg/l Regenbogenforelle 96 h

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Die Methoden zur Bestimmung der biologischen Abbaubarkeit sind bei anorganischen Substanzen
nicht anwendbar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Aufgrund des Verteilungskoeffizienten n-Octanol/Wasser ist eine nennenswerte Anreicherung in Orga-
nismen nicht zu erwarten.

12.4 Mobilität im Boden
Es sind keine Daten verfügbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Enthält keinen PBT-/vPvB-Stoff in einer Konzentration von ≥ 0,1%.

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften
Enthält keinen endokrinen Disruptor (EDC) in einer Konzentration von ≥ 0,1%.

12.7 Andere schädliche Wirkungen
Es sind keine Daten verfügbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Für die Entsorgung über Abwasser relevante Angaben
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.  Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisun-
gen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

Abfallbehandlung von Behältern/Verpackungen
Es handelt sich um einen gefährlichen Abfall; es dürfen nur zugelassene Verpackungen (z.B. gemäß
ADR) verwendet werden.  Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt wer-
den.  Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

Anmerkungen
Bitte beachten Sie die einschlägigen nationalen oder regionalen Bestimmungen.  Abfall ist so zu tren-
nen, dass er von den kommunalen oder nationalen Abfallentsorgungseinrichtungen getrennt behan-
delt werden kann.
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
ADR/RID/ADN UN 3266

IMDG-Code UN 3266

ICAO-TI UN 3266

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
ADR/RID/ADN ÄTZENDER BASISCHER ANORGANISCHER FLÜSSI-

GER STOFF, N.A.G.

IMDG-Code CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.

ICAO-TI Corrosive liquid, basic, inorganic, n.o.s.

Technische Benennung (gefährliche Bestandteile) Natriumhypobromit, Natriumhydroxid

14.3 Transportgefahrenklassen
ADR/RID/ADN 8

IMDG-Code 8

ICAO-TI 8

14.4 Verpackungsgruppe
ADR/RID/ADN II

IMDG-Code II

ICAO-TI II

14.5 Umweltgefahren gewässergefährdend

Umweltgefährdender Stoff (aquatische Umwelt) Natriumhypobromit

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
Es liegen keine zusätzlichen Angaben vor.

14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten
Die Fracht wird nicht als Massengut befördert.

Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften
Beförderung gefährlicher Güter auf Straße, Schiene oder Binnenwasserstraßen (ADR/RID/ADN)
Zusätzliche Angaben
Klassifizierungscode C5

Gefahrzettel 8, Fisch und Baum

 

Umweltgefahren ja (gewässergefährdend)

Freigestellte Mengen (EQ) E2

Begrenzte Mengen (LQ) 1 L

Beförderungskategorie (BK) 2

Tunnelbeschränkungscode (TBC) E
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Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr 80

Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (IMDG) Zusätzliche
Angaben
Meeresschadstoff (Marine Pollutant) ja (gewässergefährdend) (Sodium hypobromite)

Gefahrzettel 8, Fisch und Baum

 

Freigestellte Mengen (EQ) E2

Begrenzte Mengen (LQ) 1 L

EmS F-A, S-B

Staukategorie (stowage category) B

Trenngruppe 18 - Alkalien

Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR) Zusätzliche Angaben
Umweltgefahren ja (gewässergefährdend)

Gefahrzettel 8

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für
den Stoff oder das Gemisch
Einschlägige Bestimmungen der Europäischen Union (EU)
Beschränkungen gemäß REACH, Anhang XVII

Stoffe mit Beschränkungen (REACH, Anhang XVII)

Stoffname Name lt. Verzeichnis CAS-Nr. Nr.

Ferrocid 4601 dieses Produkt erfüllt die Kriterien für die Ein-
stufung gemäß der Verordnung Nr. 1272/

2008/EG

3

Natriumhydroxid Stoffe in Tätowierfarben und Permanent Ma-
ke-up

75

Natriumhypobromit Stoffe in Tätowierfarben und Permanent Ma-
ke-up

75

Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV) / SVHC - Kandidatenliste
kein Bestandteil ist gelistet

Seveso Richtlinie
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2012/18/EU (Seveso III)

Nr. Gefährlicher Stoff/Gefahrenkategorien Mengenschwelle (in Tonnen) für die An-
wendung in Betrieben der unteren und

oberen Klasse

Anm.

E1 Umweltgefahren (gewässergefährdend, Kat. 1) 100 200 56)

Hinweis
56) gewässergefährdend, Gefahrenkategorie Akut 1 oder Chronisch 1

Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgeräten (RoHS)
kein Bestandteil ist gelistet

Verordnung über die Schaffung eines Europäischen Schadstofffreisetzungs- und -
verbringungsregisters (PRTR)
kein Bestandteil ist gelistet

Wasserrahmenrichtlinie (WRR)

Liste der Schadstoffe (WRR)

Stoffname CAS-Nr. Gelistet in Anmerkungen

Ferrocid 4601 a)

Natriumhydroxid a)

Natriumhypobromit a)

Legende
A) Nichterschöpfendes Verzeichnis der wichtigsten Schadstoffe

Verordnung (EU) 2019/1148 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über
die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe, zur Änderung der
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 98/2013
kein Bestandteil ist gelistet

Verordnung betreffend Drogenausgangsstoffe
kein Bestandteil ist gelistet

Verordnung über persistente organische Schadstoffe (POP)
Kein Bestandteil ist gelistet.

Verordnung 528/2012/EU über die Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung von
Biozidprodukten
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Beschäftigungsbeschränkungen
Beschäftigungsbeschränkungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (94/33/EG) beachten.

Nationale Vorschriften (Deutschland)
Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)
Wassergefährdungsklasse (WGK) 2   deutlich wassergefährdend
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Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (Deutschland)

Nummer Stoffgruppe Klasse

5.2.5 organische Stoffe

Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern (TRGS 510) (Deutschland)
Lagerklasse (LGK) 8 B (nicht brennbare ätzende Gefahrstoffe (außer nur metallkorrosiv))

Störfall-Verordnung - 12. BImSchV
Zu beachten: Mengenschwelle (in Tonnen)

Regelungen der Versicherungsträger
BG-RCI Merkblatt M053 "Arbeitsschutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen".  BG-RCI Merk-
blatt A008 "Persönliche Schutzausrüstung".  BG-RCI Merkblatt M004 "Reizende/Ätzende Stoffe".

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilung:  Nein.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Vorgenommene Änderungen (überarbeitetes Sicherheitsdatenblatt)

Abschnitt Ehemaliger Eintrag (Text/Wert) Aktueller Eintrag (Text/Wert)

11.1 Reproduktionstoxizität:
Es liegen keine Prüfdaten für das komplette Gemisch

vor.

Reproduktionstoxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstu-

fungskriterien nicht erfüllt.  Dieses Produkt enthält
Natriumbromid, das als Reproduktionstoxin der Kate-
gorie 2 selbsteingestuft ist. Aufgrund der starken Kor-
rosivität des Produktes ist jedoch eine langfristige Ex-
position unwahrscheinlich. Somit ist Natriumbromid

nicht bioverfügbar.

11.1 Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Expositi-
on:

Es liegen keine Prüfdaten für das komplette Gemisch
vor.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Expositi-
on:

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstu-
fungskriterien nicht erfüllt.

Abkürzungen und Akronyme

Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkürzungen

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures (Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Bin-

nenwasserstraßen)

ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Übereinkommen über
die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße)

ADR/RID/ADN Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße/Schiene/Binnen-
wasserstraße (ADR/RID/ADN)

Aquatic Acute Gewässergefährdend (akute aquatische Toxizität)

ATE Acute Toxicity Estimate (Schätzwert akuter Toxizität)

CAS Chemical Abstracts Service (Datenbank von chemischen Verbindungen und deren eindeutigem Schlüssel,
der CAS Registry Number)

CLP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Label-
ling and Packaging) von Stoffen und Gemischen
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Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkürzungen

DGR Dangerous Goods Regulations (Gefahrgutvorschriften) Regelwerk für den Transport gefährlicher Güter,
siehe IATA/DGR

DNEL Derived No-Effect Level (abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung)

EC50 Effective Concentration 50 % (Wirksame Konzentration 50 %). Die EC50 entspricht der Konzentration eines
geprüften Stoffes, die eine Wirkung (z.B. auf das Wachstum) in einem gegebenen Zeitraum um 50 % ändert

EG-Nr. Das EG-Verzeichnis (EINECS, ELINCS und das NLP-Verzeichnis) ist die Quelle für die siebenstellige EC-Num-
mer als Kennzahl für Stoffe in der EU (Europäische Union)

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europäisches Verzeichnis der auf dem
Markt vorhandenen chemischen Stoffe)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (europäische Liste der angemeldeten chemischen Stoffe)

EmS Emergency Schedule (Notfall Zeitplan)

Eye Dam. Schwer augenschädigend

Eye Irrit. Augenreizend

GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Global harmonisiertes System
zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien", das die Vereinten Nationen entwickelt haben

IATA International Air Transport Association (Internationale Flug-Transport-Vereinigung)

IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk für den Transport gefährlicher
Güter im Luftverkehr)

ICAO International Civil Aviation Organization (internationale Zivilluftfahrt-Organisation)

ICAO-TI Technical instructions for the safe transport of dangerous goods by air (Technische Anweisungen für die si-
chere Beförderung gefährlicher Güter im Luftverkehr)

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Gü-
ter mit Seeschiffen)

IMDG-Code International Maritime Dangerous Goods Code

Index-Nr. Die Indexnummer ist der in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 angegebene Identifizie-
rungs-Code

LC50 Lethal Concentration 50 % (Letale Konzentration 50 %): LC50 ist die Konzentration eines geprüften Stoffes,
die in einem vorgegebenen Zeitraum zu einer Letalität von 50 % führt

LGK Lagerklasse gemäß TRGS 510, Deutschland

Met. Corr. Auf Metalle korrosiv wirkende Stoffe oder Gemische

NLP No-Longer Polymer (nicht-länger-Polymer)

PBT Persistent, Bioakkumulierbar und Toxisch

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrierung, Bewertung, Zulassung
und Beschränkung chemischer Stoffe)

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Ordnung für
die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)

Skin Corr. Hautätzend

Skin Irrit. Hautreizend

SVHC Substance of Very High Concern (besonders besorgniserregender Stoff)

TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe (Deutschland)
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Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkürzungen

vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulierbar)

Wichtige Literatur und Datenquellen
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification,
Labelling and Packaging) von Stoffen und Gemischen.  Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geän-
dert mit 2020/878/EU.  ECHA: Europäische Chemikalienagentur, http://echa.europa.eu/.

Beförderung gefährlicher Güter auf Straße, Schiene oder Binnenwasserstraßen (ADR/RID/ADN).  Inter-
nationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (IMDG).  Dangerous Goods Re-
gulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk für den Transport gefährlicher Güter im Luftver-
kehr).

Einstufungsverfahren
Physikalische und chemische Eigenschaften: Die Einstufung beruht auf der Grundlage von Prüfergeb-
nissen des Gemisches.
Gesundheitsgefahren, Umweltgefahren: Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den
Gemischbestandteilen (Additivitätsformel).

Liste der einschlägigen Sätze (Code und Wortlaut wie in Abschnitt 2 und 3 angegeben)

Code Text

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.

Haftungsausschluss
Die vorliegenden Informationen beruhen auf unserem gegenwärtigen Kenntnisstand.  Dieses SDB wur-
de ausschließlich für dieses Produkt zusammengestellt und ist ausschließlich für dieses vorgesehen.
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